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Handwerkerleistungen steuerlich absetzbar  

Presseinformation

Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) teilt mit, dass der Bundestag mit der Verabschiedung eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung von Wachstum und Beschäftigung die Steuerermäßigung für Dienstleistungen im Haushalt neu geregelt hat.


Bis 2005 können nur bestimmte Dienstleistungen steuermindernd berücksichtigt werden. Begünstigt sind zum Beispiel Kosten für die Fensterreinigung, die Pflege des Gartens und für Schönheitsreparaturen an der Wohnung.


Mit dem jetzt beschlossenen Gesetz werden auch Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsarbeiten steuerlich gefördert. Dabei ist es unbeachtlich, ob die Arbeiten im eigenen Haus oder in der Mietwohnung durchgeführt werden. Abzugsfähig sind 20 Prozent von höchstens 3.000 Euro pro Jahr. Die Steuerlast kann damit um maximal 600 Euro gemindert werden. Nicht begünstigt sind die Materialkosten. Der Verband empfiehlt daher, getrennte Rechnungen über Material- und Dienstleistung anzufordern. Zu beachten ist außerdem, dass das Finanzamt die Kosten nur bei Überweisung und Vorlage einer Rechnung anerkennt.   


Das Gesetz bedarf noch der Zustimmung des Bundesrates und soll rückwirkend ab 2006 gelten. 
Der Verband verweist in diesem Zusammenhang auf den umfangreichen Beratungsservice der rund 900 Lohnsteuerhilfevereine in Deutschland. Weitere Informationen darüber und zur Beratungsbefugnis erhalten Interessierte auf der Homepage des NVL unter http://www.nvl.de. Die Anschriften der zahlreichen Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des NVL können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de selbst recherchiert werden.
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